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             TENNISCLUB  BURGBROHL  E.V. 
 
 

Postanschrift: 
Tennisclub Burgbrohl e.V.        www.tc-burgbrohl.jimdo.com 
Postfach 212 
56657 Burgbrohl       Anfahrt: Burgbrohl, Gleeserstraße 
              
Bank: Volksbank Rhein Ahr Eifel eG ,     BIC: GENODED1BNA,       IBAN: DE84 5776 1591 0330 5774 00  
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Tennisclub Burgbrohl e.V. und bin damit einverstanden, dass die fälligen Gebühren und 
Beiträge von dem unten angegebenen Konto abgebucht werden. 
 
Name  ...............................  Vorname........................................ Familien-Mitglieder: Name/ Geb.Datum 
 
Geburtsdatum ..................................Straße............................................ ……………………………………………  
 
PLZ/Wohnort .................................................................   ………………………………………….... 
 
Mobil-Telefon .................................................................   ……………………………………………. 
          
Eintritt ab ..................................................    ……………………………………………. 
 
e-Mail   ...................................................@.................................. TC-WhatsApp-Gruppe Ja 
         (bitte ankreuzen)  Nein 
 
Eine Vereinssatzung inclusive der Datenschutzerklärung kann von Ihnen angefordert werden.  
Die Vereinssatzung inclusive Datenschutzerklärung erkenne ich hiermit an. 
 
Bitte teilen Sie uns eventuelle Änderungen Ihrer Bankverbindung oder Ihrer Adresse und e-mail Adresse  mit, damit unsere 
Mitteilungen Sie auch fristgemäß und kostengünstig erreichen! 
 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
 
Die Entrichtung des Beitrages erfolgt regelmäßig durch Bankeinzug bis Ende jeden Jahres. 
 
Zahlungsempfänger:   TC Burgbrohl e.V. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE0312300000059958 
 
Mandatsreferenz:  = Mitgliedsnummer (wird nach Bearbeitung des Antrages vergeben) 
 
SEPA-Lastschriftmandat:  Ich ermächtige den TC Burgbrohl e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
TC Burgbrohl e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Vorname, und Nachname des Kontoinhabers: ___________________________________________  
 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: __________________________________________________  
 
IBAN: _____________________________________________________ BIC: ___________________________ 
 
 
Ort, Datum: ___________________________________________ Unterschrift: ___________________________ 
 
 
Hinweis: 
Bitte die erste Seite des Aufnahmeantrages unterschreiben und im Original an die o.a. Postfachadresse schicken! 
Nach erfolgter Aufnahme in den Verein erhalten Sie eine Kopie des SEPA-Lastschriftmandates für Ihre Unterlagen. 
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BEITRÄGE 
 

                             Aufnahmegebühr           Jahresbeitrag       Bitte ankreuzen 

 
Erwachsene     Entfällt               95 € 
Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler,  
Studenten bzw. Auszubildende über                     Entfällt               48 € 
18 Jahren ohne eigenes Einkommen bis  
zum Alter von max.  25 Jahren 
 
Inaktive      Entfällt               25 € 
 
Familienbeitrag            Entfällt             150 € 
„Familie“ = Ehe- oder eheähnliche  Gemeinschaft mit  mindestens 1 Kind unter 18 Jahren, bzw. Auszubildende/Studenten 
ohne eigenes Einkommen bis zum Alter von  max. 25 Jahren, wobei die eheähnliche Gemeinschaft aus einem Haushalt 
kommen  muss! 
 
      Pflichtarbeitsstunden-Anzahl Pflicht-Stundensatz  
 
Aktive Tennisspieler ab 15 Jahre (Stichtag  1.Jan.)  5 Std    5 € 
 
 
 
Unser Tennisclub lebt durch den tatkräftigen Einsatz seiner Mitglieder. Für jedes Talent und Alter, sind geeignete Arbeiten 
vorhanden. Die Arbeiten (Pflichtarbeitsstunden) umfassen die Pflege der Plätze, des Clubhauses und der Grünanlagen.    
 
Pflichtarbeitsstunden müssen von allen aktiven Tennisspielern ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (Stichtag 1.Jan.) 
erbracht werden.  
Für jede geleistete Arbeitsstunde über die vereinbarte Anzahl der Arbeitsstunden hinaus, werden vergütet entsprechend der 
Ehrenamtspauschale. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde ist der  vereinbarte Stundensatz (€) zu entrichten. Die Anzahl 
der Pflichtarbeitsstunden und die Höhe des Stundensatzes (€) wird laut Satzung durch die Jahreshauptversammlung 
festgelegt. Sie gilt als besondere Form des  Jahres-Beitrages. 
 
Inaktive Mitglieder haben keine Freispielstunden. 
 
Wir werden Ihren Antrag in der nächsten Vorstandssitzung behandeln und Ihnen das Ergebnis mündlich oder schriftlich  
mitteilen. Der Vorstand  möchte Sie jedoch jetzt schon recht herzlich Willkommen heißen! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 


